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Amtsblatt 
Herausgeber:  Landratsamt Haßberge, Am Herrenhof 1, 97437 Haßfurt, Tel. 09521 27-240 

  
 

Nr. 12 Haßfurt, 16.11.2018 71. Jahrgang 
 

Öffnungszeiten: Landratsamt Haßberge in Haßfurt 
vormittags: 
nachmittags: 

Montag bis Freitag  8:30 Uhr  - 12:30 Uhr 
Donnerstag  14:00 Uhr - 17:00 Uhr 

 Kfz-Zulassungsstelle Haßfurt 
vormittags: 
nachmittags: 

Montag bis Freitag  8:30 Uhr - 12:30 Uhr  
Montag und Dienstag  14:00 Uhr - 16:00 Uhr und Donnerstag  14:00 Uhr - 17:00 Uhr 

 Kfz-Zulassungsstelle Ebern 
vormittags: 
nachmittags: 

Montag bis Freitag  8:30 Uhr - 12:00 Uhr 
Montag und Dienstag  14:00 Uhr - 16:00 Uhr und Donnerstag  14:00 Uhr - 17:00 Uhr 

 Kfz-Zulassungsstelle Hofheim vormittags: Montag bis Freitag  8:30 Uhr - 12:00 Uhr  

Sprechstunden des Landrats: nach Vorankündigung in der Presse oder auf Anfrage 

 

 

Amtliche Bekanntmachungen 
 
 

 
 

 

I n h a l t :  

Teil I: 
 

Veröffentlichungen des Landratsamtes/Landkreises und seiner Einrichtun-
gen einschl. der Unternehmen und Verbände 

 

 Zulässigkeit des Bürgerbegehrens Gelbe Tonne S. 62 

 Satzung zu Bürgerbegehren und Bürgerentscheid 
im Landkreis Haßberge vom 22.10.2018 

S. 63-69 

 

 

Wasserentnahme aus dem Main und aus dem  
Mariaburghauser See – Umweltverträglichkeits-
prüfung 

S. 69 

 
 

Teil II: 
 

Veröffentlichungen der kreisangehörigen VGem/Städte/Märkte/ 
Gemeinden sowie der Schul- und Versorgungsverbände 
 

 

 

Satzung zur Änderung der Verbandssatzung des 
Zweckverbandes zur Abwasserbeseitigung im Raum 
Eltmann-Ebelsbach 

 

S. 70 

 

 

HH-Satzung des Abwasser-ZV Mittlerer Weisach-
grund 

S. 70-71 

 

 
 

 
 
 
 

 

Teil  I 
 

Az. L/2 
 

Zulässigkeit des Bürgerbegehrens Gelbe Tonne 
 
Der Kreistag Haßberge hat in seiner Sitzung am 06.11.2018 einstim-
mig beschlossen, dass das Bürgerbegehren zur Einführung eines Hol-
systems für Leichtverpackungen im Landkreis Haßberge (Gelbe 
Tonne) formell und materiell zulässig ist.  
 
Die Frist zur Abhaltung des Bürgerentscheids wird auf der Grundlage 
einer Einverständniserklärung der Initiatoren vom 29.10.2018 auf 
sechs Monate verlängert.  
 
Außerdem wurde beschlossen, dass der Bürgerentscheid über die 
Einführung eines Holsystems für Leichtverpackungen im Landkreis 
Haßberge (Gelbe Tonne) am Sonntag, 24. März 2019 stattfinden wird.  
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Satzung  
zu Bürgerbegehren und Bürgerentscheid im Landkreis Haßberge 

vom 22.10.2018 
 
Der Landkreis Haßberge erlässt aufgrund des Art. 12a Abs. 17 Satz 1 
der Landkreisordnung für den Freistaat Bayern (LKrO) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 22 August 1998 (GVBl S. 826), zuletzt ge-
ändert durch § 3 des Gesetzes vom 22 März 2018 (GVBl S. 145) fol-
gende Satzung:  

 
 

Inhaltsübersicht 
 

 
ERSTER TEIL  - Bürgerbegehren  
 
§ 1 Antragsrecht 
§ 2 Unterschriftenlisten 
§ 3 Eintragungen 
§ 4 Einreichung, Änderung, Rücknahme 
§ 5 Prüfung 
§ 6 Datenschutz 
§ 7 Entscheidung über die Zulässigkeit 
§ 8 Kreistagsbegehren, Stichfrage 
§ 9 Beanstandung 
 
ZWEITER TEIL - Bürgerentscheid 
 
Abschnitt 1 - Abstimmungsorgane 
§ 10 Abstimmungsleiter 
§ 11 Abstimmungsausschuss 
§ 12  Abstimmungs- und Briefabstimmungsvorstände 
§ 13  Ehrenamt 
 
Abschnitt 2 - Abstimmungsort und Abstimmungszeit 
§ 14 Einteilung der Stimmbezirke und Abstimmungs- 
 räume  
§ 15 Abstimmungstag  
§ 16 Abstimmungsbekanntmachung 
  
Abschnitt 3 - Stimmrecht  
§ 17 Stimmberechtigung  
§ 18 Ausübung des Stimmrechts  
§ 19 Bürgerverzeichnis; Beschwerde 
§ 20 Erteilung von Abstimmungsscheinen; Beschwerde 
§ 21  Benachrichtigung und Unterrichtung der Stimmberechtigten 

 
Abschnitt 4 - Stimmabgabe  
§ 22 Stimmzettel 
§ 23 Stimmabgabe im Abstimmungsraum 
§ 24 Besonderheiten der Briefabstimmung 
 
Abschnitt 5 - Ermittlung, Feststellung und Verkündung des Abstim-
mungsergebnisses  
§ 25  Abstimmungsbeteiligung und Ordnen der Stimmzettel 
§ 26 Behandlung der Stimmzettel 
§ 27 Ungültigkeit der Stimmvergabe 
§ 28 Auswertung der Stimmzettel bei verbundenen Bürgerent- 
 scheiden  
§ 29 Feststellung, Verkündung und Bekanntmachung des 
 
Abschnitt 6 - Schlussbestimmungen  
§ 30 Datenverarbeitung 
§ 31 Sicherung, Verwahrung und Vernichtung der Abstimmungs-  
 unterlagen  
§ 32 Kosten 
§ 33 Inkrafttreten 
 

Genderhinweis: 

Allein aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige 
Verwendung männlicher und weiblicher Sprachformen verzichtet. 
Sämtliche Personenbezeichnungen gelten für beide Geschlechter 

ERSTER Teil 
Bürgerbegehren 

 
§ 1 

Bürgerbegehren 
 
(1) Die Kreisbürger können über Angelegenheiten des eigenen Wir-

kungskreises des Landkreises die Durchführung eines Bürger-
entscheides beantragen (Art. 7 Abs. 2.und Art. 12 Abs. 3 der 
Bayer. Verfassung, Art. 12a Abs. 1 LKrO). Ist eine kreisangehö-
rige Gemeinde von einer Maßnahme des Landkreises beson-
ders betroffen, so kann ein Bürgerentscheid über diese Maß-
nahme auch von den Bürgern dieser Gemeinde beantragt wer-
den (Art. 12a Abs. 7 LKrO). 

 
(2)  Antragsberechtigt sind alle Personen, die am Tag der Einrei-

chung des Bürgerbegehrens (Art. 12a Abs. 5 Satz 1 LKrO) 
 

1. Unionsbürger sind, 
2. das 18. Lebensjahr vollendet haben, 
3. sich seit mindestens zwei Monaten im Landkreis mit dem 

Schwerpunkt ihrer Lebensbeziehungen aufhalten und 
4. nicht durch straf- oder zivilgerichtliche Entscheidung vom 

Wahlrecht ausgeschlossen sind. 
 

Art. 2 GLKrWG sowie § 1 GLKrWO gelten entsprechend. 
 

(3) Unionsbürger sind alle Deutschen im Sinn des Art. 116 Abs. 1 
des Grundgesetzes sowie die Staatsangehörigen der übrigen 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die nach dem Recht 
dieser Staaten als Unionsbürger anzusehen sind. 
 

(4) Der Aufenthalt mit dem Schwerpunkt der Lebensbeziehungen 
wird dort vermutet, wo die Person gemeldet ist. Ist eine Person 
in mehreren Gemeinden gemeldet, wird dieser Aufenthalt dort 
vermutet, wo sie mit der Hauptwohnung gemeldet ist. Bei der 
Berechnung der Frist nach Absatz 2 Nr. 3 wird der Tag der Auf-
enthaltsnahme in die Frist einbezogen. 
 

(5) Wer das Antragsrecht infolge Wegzugs verloren hat, jedoch in-
nerhalb eines Jahres in den Landkreis zurückkehrt, ist mit der 
Rückkehr wieder antragsberechtigt. 

 
 

§ 2 
Unterschriftenlisten 

 
(1) Das Bürgerbegehren wird auf Unterschriftenlisten verbindlich 

festgelegt. § 4 Abs. 3 bleibt unberührt. 
 

(2) Die Listen müssen inhaltlich bestimmt eine mit Ja oder Nein zu 
entscheidende Fragestellung und eine Begründung enthalten 
sowie bis zu drei geschäftsfähige, aber nicht notwendigerweise 
im Landkreis wahlberechtigte Personen mit Namen und An-
schrift benennen, die berechtigt sind, die Unterzeichnenden zu 
vertreten. Antrag, Fragestellung, Begründung und Vertreterbe-
nennung müssen Gegenstand der Unterzeichnung sein.  

 
(3) Unterschriftenlisten können doppelseitig gestaltet sein, wenn 

die Rückseite als Fortsetzung des Textes der Vorderseite klar er-
kennbar ist. Es können auch Einlageblätter verwendet oder lose 
Unterschriftenlisten zusammengeheftet werden, sofern dort 
ebenfalls der Antrag, die Fragestellung, die Begründung und die 
Vertretungsberechtigten aufgeführt sind. 

 
(4) Der Landkreis hält nach Gemeinden getrennte unverbindliche 

Musterlisten bereit. 
 

(5) Auf den Listen soll eine Spalte für amtliche Prüfvermerke frei-
gehalten werden. 
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§ 3 
Eintragungen 

 
(1) Personen, die ein Bürgerbegehren unterstützen, tragen sich in 

nach Gemeinden getrennt angelegten Listen mit Familienna-
men, Vornamen, Geburtsdatum und genauer Anschrift ein. Die 
Eintragungen sind eigenhändig zu unterschreiben und inner-
halb eines Bogens oder Heftes fortlaufend zu nummerieren. 
 

(2) Eintragungen sind ungültig, wenn 
 
1. die eingetragenen Personen nicht antragsberechtigt sind, 
2. die eigenhändige Unterschrift fehlt oder 
3. die eingetragenen Personen nicht deutlich erkennbar 

sind.  
 

Eine Person darf sich für jedes Bürgerbegehren nur einmal ein-
tragen. Doppel- oder Mehrfacheintragungen gelten als eine 
Eintragung. Zulässig ist eine gleichzeitige Eintragung in meh-
rere Bürgerbegehren. Dies gilt auch dann, wenn die jeweils un-
terbreiteten Fragestellungen miteinander nicht vereinbar sind. 
Enthält eine Liste auch Unterschriften von Kreisbürgern aus ei-
ner anderen Gemeinde, sind diese Eintragungen ungültig.  
 

(3) Eintragungen können bis zum Tag vor der Zulässigkeitsent-
scheidung des Kreistages durch schriftliche Erklärung zurückge-
nommen werden. 
Für einen rechtzeitigen Widerruf kommt es auf den Eingang 
beim Landratsamt an. 
 

 
§ 4 

Einreichung, Änderung, Rücknahme 
 

(1) Das Bürgerbegehren wird beim Landkreis eingereicht. Dabei 
sind die Unterschriftenlisten im Original zu übergeben. Die Lis-
ten werden auch nach Abschluss des Verfahrens nicht zurück-
gegeben. Der Eingang der Listen wird mit Datum und Uhrzeit 
vermerkt. Die vertretungsberechtigten Personen des Bürger-
begehens erhalten einen Empfangsnachweis. 
 

(2) Bis zur Zulässigkeitsentscheidung des Kreistages können feh-
lende Unterschriften nachgereicht werden. Die Möglichkeit 
des Nachreichens ist nicht nur darauf beschränkt, ungültige 
Eintragungen durch gültige Unterschriften zu ersetzen. Für die 
Antragsberechtigung (§ 1) kommt es auch hier auf den Tag der 
Einreichung des Bürgerbegehrens (§ 4 Abs. 1) an. 
 

(3) Die mit dem Bürgerbegehren unterbreitete Fragestellung darf 
mit Ausnahme redaktioneller Korrekturen weder von den ver-
tretungsberechtigten Personen des Bürgerbegehrens noch 
durch entsprechenden Kreistagsbeschluss nachträglich geän-
dert werden. Dies gilt nicht, wenn die Unterzeichner des Be-
gehrens bereits auf den Unterschriftenlisten eine solche Mög-
lichkeit ausdrücklich zugelassen haben und die Vertreter eine 
Änderung beantragen oder mit einer vom Kreistag vorgeschla-
genen Änderung einverstanden sind. 
 

(4) Das Bürgerbegehren kann bis zur Bekanntgabe der Entschei-
dung zur Durchführung des Bürgerentscheids zurückgenom-
men werden, sofern die vertretungsberechtigten Personen des 
Begehrens einzeln oder gemeinschaftlich in den Unterschrif-
tenlisten hierzu bevollmächtigt worden sind. 
 
 

§ 5 
Prüfung  

 
(1) Nach Eingang des Bürgerbegehrens ist unverzüglich zu prüfen, 

ob die Eintragungen in den Unterschriftenlisten gültig sind und 
ob die für die Zulässigkeit eines Bürgerbegehrens notwendige 
Unterschriftenzahl erreicht worden ist 

(2) Gemäß Art. 12 a Abs. 16 LKrO wird die Gültigkeit der Unter-
schriften durch die Gemeinden geprüft. Der Landkreis erstattet 
den Gemeinden die dadurch entstehenden Aufwendungen. Nä-
heres kann durch vertragliche Vereinbarungen mit den Gemein-
den geregelt werden. 
 

(3) Nach Abschluss der Prüfung teilt der Landkreis das Ergebnis un-
verzüglich den vertretungsberechtigten Personen des Bürger-
begehrens mit. Auf Verlangen der Vertreter hat der Landkreis 
jederzeit Auskunft über den Stand der Prüfung und über die 
Zahl der gültigen und ungültigen Eintragungen zu geben. 

 
 

§ 6 
Datenschutz 

 
Bei der Prüfung und Auswertung der Unterschriftenlisten sind die 
Vorschriften des Bayerischen Datenschutzgesetzes zu beachten. Die 
Unterschriftenlisten dürfen nicht an unberechtigte Dritte weiterge-
geben werden. Sie sind vor Einsichtnahme unbefugter Dritter zu 
schützen. 
 
 

§ 7 
Entscheidung über die Zulässigkeit 

 
(1) Der Kreistag entscheidet unverzüglich, spätestens innerhalb ei-

nes Monats nach Einreichung des Bürgerbegehrens (§ 4 Abs. 1), 
ob die Zulässigkeitsvoraussetzungen gegeben sind. Dabei stellt 
er auch die Zahl der gültigen und ungültigen Eintragungen fest. 
Die Entscheidung ergeht kostenfrei. Den vertretungsberechtig-
ten Personen des Bürgerbegehrens soll vom Kreistag Gelegen-
heit gegeben werden, den Antrag in der Sitzung des Kreistages 
zu erläutern. 

 
(2) Enthält das Bürgerbegehren zulässige und unzulässige Bestand-

teile, kann der rechtlich unbedenkliche Teil zum Bürgerent-
scheid zugelassen werden, wenn der unzulässige Teil nur unwe-
sentlich oder von untergeordneter Bedeutung ist und sachlich 
so abgetrennt werden kann, dass die Durchführung eines auf 
den zulässigen Teil beschränkten Bürgerentscheids noch sinn-
voll  bleibt. 

 
(3) Unzulässig ist ein Bürgerbegehren über Angelegenheiten, die 

kraft Gesetz dem Landrat obliegen, über Fragen der inneren 
Organisation der Kreisverwaltung, über die Rechtsverhältnisse 
der Kreisräte, des Landrats und der Kreisbediensteten und 
über die Haushaltssatzung (Art. 12a Abs. 3 LKrO). 

 

(4) Ein Bürgerbegehren ist außerdem unzulässig, wenn 
 
1. die Angelegenheit nicht dem eigenen Wirkungskreis 

des Landkreises zuzurechnen ist, 
2. die Voraussetzungen des § 2 Abs. 2 und 3 nicht gege-

ben sind, 
3. die erforderliche Unterschriftenzahl nach Art. 12a Abs. 

6 oder Abs. 7 Satz 2 LKrO nicht erreicht worden ist, 
4. das verfolgte Ziel angesichts bestehender Rechtsvor-

schriften oder vertraglicher Bindungen rechtswidrig ist. 
 

(5) Weist der Kreistag das Bürgerbegehren als unzulässig zurück, 
erlässt er einen förmlichen Bescheid, der mit entsprechender 
Begründung und Rechtsbehelfsbelehrung den vertretungsbe-
rechtigten Personen des Bürgerbegehrens unverzüglich zuzu-
stellen ist. 

 
(6) Erklärt der Kreistag das Begehren für zulässig, trägt er aber der 

verlangten Maßnahme nicht Rechnung, wird entsprechend 
dem Zweiten Teil der Satzung ein Bürgerentscheid vorbereitet 
und durchgeführt. Die Entscheidung des Kreistages wird den 
Vertretungsberechtigten des Bürgerbegehrens bekannt gege-
ben. 
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§ 8 
Kreistagsbegehren, Stichfrage 

 
(1) Der Kreistag kann über eine Angelegenheit des eigenen Wir-

kungskreises des Landkreises unabhängig von einem Bürgerbe-
gehren die Durchführung eines Bürgerentscheids beschließen. 

 
(2) Sollen an einem Tag mehrere Bürgerentscheide stattfinden, hat 

der Kreistag eine Stichfrage für den Fall vorzusehen, dass die 
gleichzeitig zur Abstimmung unterbreiteten Fragestellungen in 
einer miteinander nicht zu vereinbarenden Weise beantwortet 
werden (= Stichentscheid).  

 
 

§ 9 
Beanstandung 

 
Hält der Landrat eine Entscheidung des Kreistages über die Zulassung 
eines Bürgerbegehrens (§ 7) oder über die Durchführung eines Bür-
gerentscheids (§ 8) für rechtswidrig, hat er diese unverzüglich zu be-
anstanden, ihren Vollzug auszusetzen und, soweit erforderlich, die 
Entscheidung der Rechtsaufsichtsbehörde herbeizuführen. 
 

 

 
ZWEITER TEIL 

Bürgerentscheid 
 
 

§ 10 
Abstimmungsleiter 

 
(1) Der Landrat leitet die Vorbereitung und Durchführung des Bür-

gerentscheids. 
 
 

(2) Ist der Landrat nicht nur vorübergehend verhindert, bestellt der 
Kreistag den gewählten Stellvertreter, einen sonstigen Kreisrat 
oder eine Person aus dem Kreis der Bediensteten des Landkrei-
ses zum Abstimmungsleiter. Außerdem ist aus diesem Perso-
nenkreis vom Kreistag eine stellvertretende Person zu bestel-
len. Eine nicht nur vorübergehende Verhinderung liegt insbe-
sondere vor, wenn der Landrat Vertreter eines Bürgerbegeh-
rens ist. 

 
(3) Bei nur vorübergehender Verhinderung gelten für die Stellver-

tretung Art. 33 Satz 3, 32 LKrO. 
 
 

§ 11 
Abstimmungsausschuss 

 
(1) Der Abstimmungsausschuss stellt das endgültige Abstimmungs-

ergebnis fest. Er ist unabhängig und an Weisungen der übrigen 
Landkreisorgane nicht gebunden. 

 
(2) Mitglieder des Abstimmungsausschusses sind der Abstim-

mungsleiter (§ 10) als vorsitzendes Mitglied und vier Beisitzer, 
die der Abstimmungsleiter aus dem Kreis der Kreisbürger be-
ruft. Bei der Berufung der Beisitzer sind die Vertretungsberech-
tigten eines Bürgerbegehrens sowie die im Kreistag vertretenen 
Parteien und Wählergruppen entsprechend ihrer Bedeutung im 
Landkreis zu berücksichtigen. Keine Gruppierung darf durch 
mehrere Beisitzer vertreten sein. 

 
(3) Der Abstimmungsleiter beruft für jeden Beisitzer eine stellver-

tretende Person. Absatz 2 Satz 2 und 3 gelten entsprechend. 
 

(4) Der Abstimmungsausschuss ist ohne Rücksicht auf die Zahl der 
erschienenen Beisitzer beschlussfähig. Er verhandelt, berät und 
entscheidet in öffentlicher Sitzung, soweit nicht Rücksichten auf 
das Wohl der Allgemeinheit oder auf berechtigte Ansprüche 
Einzelner entgegenstehen. Ort und Zeit sind vorher bekannt zu 
machen. Beschlüsse werden mit Stimmenmehrheit gefasst. Bei 
Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des vorsitzenden 
Mitglieds. 

§ 12 
Abstimmungs- und Briefabstimmungsvorstände 

 
(1) Die Mitglieder der Abstimmungsvorstände und Briefabstim-

mungsvorstände werden von den Gemeinden im Auftrag des 

Landkreises aus dem Kreis der Kreisbürger benannt oder vom 

Landkreis aus dem Kreis der Landkreisbediensteten bestellt. Die 

Abstimmungs- und Briefabstimmungsvorstände bestehen aus 

einem Vorsteher, einer mit seiner Stellvertretung betrauten 

Person sowie mindestens zwei Beisitzern und einem Schriftfüh-

rer. 

 

(2) Die Abstimmungs- und Brielabstimmungsvorstände sind für den 
ordnungsgemäßen Ablauf der Abstimmung verantwortlich, ent-
scheiden über die Gültigkeit der abgegebenen Stimmen und 
stellen vorbehaltlich einer Berichtigung durch den Abstim-
mungsausschuss das Abstimmungsergebnis für den Stimmbe-
zirk fest. 

 
(3) Für die Zusammensetzung, Ladung und rechtzeitige Unterrich-

tung sind die kreisangehörigen Gemeinden zuständig, soweit 

nicht der Landkreis die Mitglieder der Abstimmungs- und Brief-

abstimmungsvorstände bestellt. Es gelten die Art. 4 Abs. 3 und 

Abs. 4 sowie Art. 17 GLKrWG und § 3 Abs. 3, § 4, § 5 Abs. 2, §§ 

6 bis 8, § 9 Abs. 2, § 10 GLKrWO entsprechend. 

 

 

§ 13 

Ehrenamt 

 
(1) Die Mitglieder der Abstimmungsorgane üben ihre Tätigkeit, so-

weit sie nicht für Landkreisbedienstete dienstlich angeordnet 
wird, ehrenamtlich aus. Jeder Kreisbürger ist zur Übernahme ei-
nes solchen Ehrenamtes gemäß Art. 13 Abs. 1 LKrO verpflichtet. 
Die Mitglieder haben ihre Aufgaben unparteiisch wahrzuneh-
men und über die ihnen bei ihrer Tätigkeit bekannt gewordenen 
Angelegenheiten Verschwiegenheit zu bewahren. Im Übrigen 
gelten die Bestimmungen des Art. 14 LKrO. 
 

(2) Das Ehrenamt kann nur aus wichtigem Grund abgelehnt oder 
niedergelegt werden. Wer ohne wichtigen Grund die Über-
nahme ablehnt oder das Ehrenamt niederlegt, kann mit Ord-
nungsgeld bis zu fünfhundert Euro belegt werden (Art. 13 Abs. 
1 Satz 4 LKrO) 

 
(3) Der Landkreis gewährt den Mitgliedern der Abstimmungsor-

gane eine Entschädigung in Höhe von 30,00 Euro. Im Übrigen 
gilt Art. 14 LKrO.  

 
 

ABSCHNITT 2 
Abstimmungsort und Abstimmungszeit 

 
 

§ 14 
Einteilung der Stimmbezirke und Abstimmungsräume 

 
(1) Die Gemeinden des Landkreises teilen ihr jeweiliges Gebiet in 

Stimmbezirke ein und bestimmen für jeden Stimmbezirk einen 
Abstimmungsraum. 

 
(2) Für die Bildung der Stimmbezirke und für die Einrichtung der 

Abstimmungsräume gelten Art. 11 Abs. 2 und Abs. 3 Satz 2 
GLKrWG, § 13 Abs. 1 sowie 2 und §§ 54 bis 57 GLKrWO. 
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§ 15 
Abstimmungstag 

 
(1) Der Kreistag legt den Tag der Abstimmung fest. Ist ein mit Bür-

gerbegehren beantragter Bürgerentscheid durchzuführen, ist 
der Abstimmungstag innerhalb von drei Monaten nach der Zu-
lässigkeitsentscheidung des Kreistages (§7 Abs. 1) festzusetzen. 
Im Einvernehmen mit den vertretungsberechtigten Personen 
des Bürgerbegehrens kann diese Frist um höchstens drei Mo-
nate verlängert werden. Die Frist endet mit dem Ablauf desje-
nigen Tages des letzten Monats, welcher dem Tag der Zulässig-
keitsentscheidung entspricht (Art. 31 Abs. 1 BayVwVfG i. V. m. 
§187 Abs. 1, § 188 Abs. 2 BGB). Fällt das Fristende auf einen 
Samstag, muss der Bürgerentscheid spätestens am darauf fol-
genden Sonntag durchgeführt werden. 
 

(2) Bürgerentscheide finden an einem Sonntag statt. Die Abstim-
mung dauert von 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr. Wird der Bürgerent-
scheid zusammen mit einer Wahl durchgeführt, deren Abstim-
mung über 18:00 Uhr hinaus dauert, endet die Abstimmung mit 
der für die Wahl bestimmten Uhrzeit. 
 

(3) Der Kreistag kann am selben Tag auch mehrere Bürgerent-
scheide zulassen (= verbundener Bürgerentscheid). Betreffen 
mehrere Bürgerentscheide den gleichen Gegenstand, sollen sie 
nach Möglichkeit am gleichen Tag stattfinden. 
 

(4) Bei der Festsetzung des Abstimmungstages ist Art. 10 GLKrWG 
zu beachten. 

 
 

§ 16 
Abstimmungsbekanntmachung 

 
(1) Der Landkreis macht die Durchführung eines Bürgerentscheides 

spätestens am 28. Tag vor der Abstimmung öffentlich bekannt. 
 

(2) Die Bekanntmachung enthält 
 
1. die zu entscheidende(n) Fragestellung(en) einschließlich  
 einer etwaigen Stichfrage, 
2. Beginn und Ende der Abstimmungszeit, 
3. einen Hinweis, dass alle Stimmberechtigten spätestens  

am 21. Tag vor dem Bürgerentscheid eine Benachrichti-
gung erhalten, aus der jeweils der Stimmbezirk und der 
Abstimmungsraum ersichtlich sind. 

 
(3) Außerdem wird in der Bekanntmachung darauf hingewiesen, 
 

1. dass bei der Gemeinde oder dem Landkreis bis zum 16. Tag 
vor der Abstimmung Beschwerde wegen unterbliebener o-
der unrichtiger Eintragung in das Bürgerverzeichnis erho-
ben werden kann, 

2. in welcher Zeit und unter welchen Voraussetzungen Ab-
stimmungsscheine beantragt werden können, 

3. was bei einer Briefabstimmung zu beachten ist, 
4. dass das Stimmrecht nur einmal und nur persönlich ausge-

übt werden kann, 
5. dass sich nach § 108d Satz 1, § 107a Abs. 1 und Abs. 3 des 

Strafgesetzbuches strafbar macht, wer unbefugt abstimmt 
oder sonst ein unrichtiges Ergebnis eines Bürgerentschei-
des herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht oder eine sol-
che Tat versucht. 

 
(4) Bekanntmachungen und Stimmzettelmuster sind am Tag des 

Bürgerentscheids am oder im Eingang des Gebäudes, in dem 
sich der Abstimmungsraum befindet, anzubringen. 
 

ABSCHNITT 3 
Stimmrecht 

 
 

§ 17 
Stimmberechtigung 

 
Stimmberechtigt sind alle Personen, die am Tag des Bürgerentscheids 
die in § 1 Abs. 2 Nr. 1 bis 4 genannten Voraussetzungen erfüllen. § 1 
Abs. 2 Satz 2 und Abs. 3 bis 5 gelten entsprechend. 

 
 

§ 18 
Ausübung des Stimmrechts 

 
(1) Das Stimmrecht kann nur ausüben, wer in einem Bürgerver-

zeichnis eingetragen ist oder einen Abstimmungsschein besitzt. 
 

(2) Wer in einem Bürgerverzeichnis eingetragen ist und keinen Ab-
stimmungsschein besitzt, kann nur in dem Stimmbezirk abstim-
men, in dessen Bürgerverzeichnis er geführt wird. 
 

(3) Wer einen Abstimmungsschein besitzt, kann das Stimmrecht 
ausüben 
 
1. in jedem Stimmbezirk des Landkreises, wobei der Ab-

stimmungsschein mitzubringen ist, 
2. durch Briefabstimmung 

 
(4) Jede stimmberechtigte Person kann ihr Stimmrecht nur einmal 

und nur persönlich ausüben. Ist sie des Lesens unkundig oder 
wegen einer körperlichen Behinderung nicht in der Lage, ihr 
Stimmrecht auszuüben, kann sie sich der Hilfe einer Person ih-
res Vertrauens bedienen. 
 
 

§ 19 
Bürgerverzeichnis; Beschwerde 

 
(1) Die Gemeinden legen für jeden Stimmbezirk ein Verzeichnis der 

gemäß § 17 Stimmberechtigten an (= Bürgerverzeichnis). 
 

(2) Wer in keiner Gemeinde des Landkreises gemeldet ist, kann in 
entsprechender Anwendung des § 15 GLKrWO nur auf Antrag 
oder aufgrund einer bis zum 16. Tag vor der Abstimmung mög-
lichen Beschwerde in das Bürgerverzeichnis eingetragen wer-
den. Er muss nachweisen, dass er am Tag des Bürgerentscheids 
stimmberechtigt ist (§ 17). Über die Anträge auf Eintragung in 
das Bürgerverzeichnis oder über Beschwerden entscheiden die 
Gemeinden.  

 
(3) Wer sich für stimmberechtigt hält, aber glaubt, nicht oder nicht 

richtig im Bürgerverzeichnis eingetragen zu sein, kann bis zum 
16. Tag vor der Abstimmung schriftlich oder zur Niederschrift 
bei der Gemeinde Beschwerde erheben. § 19 Abs. 2 Sätze 2 bis 
4 gelten entsprechend. 
 

(4) Gibt die Gemeinde dem Antrag oder der Beschwerde statt, 
wird der stimmberechtigten Person nach Berichtigung des Bür-
gerverzeichnisses die Abstimmungsbenachrichtigung über-
sandt. Weist die Gemeinde den Antrag oder die Beschwerde 
zurück, erlässt sie einen mit Rechtsbehelfsbelehrung versehe-
nen Bescheid, der dem Betroffenen spätestens am 10. Tag vor 
dem Bürgerentscheid zuzustellen ist. 

 
(5) Für die Berichtigung und den Abschluss der Bürgerverzeichnisse 

gelten §§ 20 und 21 Abs. 1 GLKrWO entsprechend. 
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§ 20 
Erteilung von Abstimmungsscheinen; Beschwerde 

 
(1) Stimmberechtigte erhalten auf Antrag einen Abstimmungs- 

Schein. 
 
(2) Für die Erteilung der Abstimmungsscheine sind die Gemeinden 

zuständig. 
 
(3) Gegen die Versagung des Abstimmungsscheins kann bei der 

Gemeinde bis spätestens am sechsten Tag vor dem Abstim-
mungstag schriftlich oder zur Niederschrift Beschwerde erho-
ben werden. Weist die Gemeine die Beschwerde zurück, er-
lässt sie einen mit Begründung und Rechtsbehelfsbelehrung 
versehenen Bescheid, der dem Beschwerdeführer spätestens 
am dritten Tag vor dem Bürgerentscheid zuzustellen ist. 

 
 

§ 21 
Benachrichtigung und Unterrichtung der Stimmberechtigten 

 
(1) Spätestens am 21. Tag vor der Abstimmung benachrichtigen die 

Gemeinden jede im Bürgerverzeichnis eingetragene Person. Die 
Benachrichtigungskarte enthält auf der Rückseite einen An-
tragsvordruck zur Erteilung eines Abstimmungsscheins. 
 

(2) Geht der Bürgerentscheid auf einen vom Kreistag gemäß § 8 
Abs. 1 gefassten Beschluss zurück, hat der Kreistag vor dem Bür-
gerentscheid seine Auffassung zur Abstimmungsfrage jedenfalls 
dann darzulegen, wenn es sich um eine Konkurrenzvorlage zu 
einem zugelassenen Bürgerbegehren handelt. Die Bürgerschaft 
ist in diesem Fall spätestens am 21. Tag vor der Abstimmung 
hiervon zu unterrichten. 
 

(3) Wird ein Bürgerentscheid aufgrund eines zugelassenen Bürger-
begehrens durchgeführt, sind spätestens am 21. Tag vor der Ab-
stimmung die Stimmberechtigten unter Beachtung des Art. 12a 
Abs. 14 LKrO über den Gegenstand und über die vom Kreistag 
mehrheitlich festgelegten und von den Vertretern eines Bürger-
begehrens vertretenen Auffassungen zum Bürgerentscheid zu 
unterrichten. Über Form und Umfang entscheidet der Kreistag. 
Den Vertretern eines Bürgerbegehrens soll Gelegenheit gege-
ben werden, Art und Umfang ihres Standpunktes darzulegen 
und zu formulieren. Ehrverletzende, wahrheitswidrige, unsach-
liche oder zu lange Äußerungen können vom Kreistag zurückge-
wiesen werden. 
 

(4) In Veröffentlichungen und Veranstaltungen des Landkreises 
dürfen die im Kreistag mit Beschluss festgelegten und die von 
den vertretungsberechtigten Personen eines Bürgerbegehrens 
vertretenen Auffassungen nur im gleichen Umfang unter Be-
achtung des Sachlichkeitsgebots dargestellt werden. Ein An-
spruch einzelner Kreisräte oder einzelner Bürger auf Darstel-
lung ihrer Auffassung besteht nicht. 

 
 

 
ABSCHNITT 4 
Stimmabgabe 

 
 

§ 22 
Stimmzettel 

 
(1) Die Stimmzettel werden amtlich hergestellt. Über deren Gestal-

tung entscheidet der Kreistag. 
 

(2) Auf dem Stimmzettel wird nur die mit dem Bürgerbegehren un-
terbreitete oder vom Kreistag beschlossene Fragestellung abge-
druckt. Darüber hinausgehende Angaben sind unzulässig. 

(4) Finden mehrere Bürgerentscheide an einem Abstimmungstag 
statt (verbundene Bürgerentscheide), sind die verschiedenen 
Fragestellungen auf einem Stimmzettel aufzuführen. Die Rei-
henfolge richtet sich nach der vom Kreistag im Rahmen der Zu-
lässigkeitsentscheidung (§7 Abs. 1) festgestellten Zahl der gülti-
gen Eintragungen. Hat der Kreistag gemäß Art. 12a Abs. 2 LKrO 
selbst die Durchführung eines Bürgerentscheides beschlossen 
(§ 8 Abs. 1), wird dessen Fragestellung vor den mit Bürgerbe-
gehren gestellten Fragen aufgeführt. 

 
(5) Hat der Kreistag eine Stichfrage beschlossen (§ 8 Abs. 2), wird 

diese erst im Anschluss an die zunächst zu entscheidenden Fra-
gestellungen abgedruckt. 

 
 

§ 23 
Stimmvergabe im Abstimmungsraum 

 
(1) Jede stimmberechtigte Person hat - bei verbundenen Bürger-

entscheiden für jeden Bürgerentscheid sowie für eine etwaige 
Stichfrage - jeweils eine Stimme. 
 

(2) Der Stimmzettel ist so anzukreuzen, dass deutlich wird, wie sich 
die abstimmende Person entschieden hat. 
 

(3) Ist eine Stichfrage vorgesehen (§ 8 Abs. 2), kann sich die abstim-
mende Person darüber erklären, welcher Bürgerentscheid gel-
ten soll, wenn die gleichzeitig zur Abstimmung unterbreiteten 
Fragestellungen in einer miteinander nicht zu vereinbarenden 
Weise beantwortet werden. 
 

(4) Die Stimmabgabe erfolgt geheim. Die Vorschriften der Art. 17, 
18 und 20 GLKrWG und der §§ 55 bis 57 GLKrWO gelten ent-
sprechend. 
 

(5) Für die Eröffnung, den Verlauf und den Schluss der Abstimmung 
sind die Bestimmungen der §§ 59 bis 67 GLKrWO entsprechend 
anzuwenden. 

 
 

§ 24 
Besonderheiten der Briefabstimmung 

 
(1) Bei der Briefabstimmung hat die stimmberechtigte Person dem 

Landkreis im verschlossenen Abstimmungsbrief 
 
1. den Abstimmungsschein und 
2. den Stimmzettel im verschlossenen Stimmzettelum- 
 schlag  
 
zu übergeben oder zu übersenden. Der Abstimmungsbrief 
muss bei der Gemeinde spätestens am Tag des Bürgerent-
scheids bis zum Ende der Abstimmungszeit eingehen. 
 
Wird der Abstimmungsbrief übersandt, ist er ausreichend frei-
zumachen. Nicht oder nicht ausreichend freigemachte Abstim-
mungsbriefe werden von der Gemeinde nicht angenommen. 
 

(2) Auf dem Abstimmungsschein hat die stimmberechtigte Person 
oder die Hilfsperson zu versichern, dass der Stimmzettel per-
sönlich oder gemäß dem erklärten Willen der stimmberechtig-
ten Person gekennzeichnet worden ist. 
 

(3) Im Übrigen sind die Vorschriften der §§ 63 bis 73 GLKrWO ent-
sprechend anzuwenden. 
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ABSCHNITT 5 
Ermittlung, Feststellung und Verkündung des  

Abstimmungsergebnisses 
 
 

§ 25 
Abstimmungsbeteiligung und Ordnen der Stimmzettel 

 
(1) Nach Schluss der Abstimmung ermitteln die Abstimmungs- und 

die Briefabstimmungsvorstände das Abstimmungsergebnis. 
 
(2) Vor dem Öffnen der Urnen sind alle nicht benutzten Stimmzet-

tel zu entfernen und zu verpacken. 
 
(3) Die Schriftführer der Abstimmungsvorstände ermitteln auf der 

Grundlage der Abschlussbeurkundung des Bürgerverzeichnis-
ses die Zahl der Stimmberechtigten und anhand der Stimmab-
gabevermerke im Bürgerverzeichnis und der einbehaltenen Ab-
stimmungsscheine die Zahl der Abstimmenden. § 80 Abs. 3 
GLKrWO gilt entsprechend. Die übrigen Mitglieder der Abstim-
mungsvorstände zählen die aus den Urnen entnommenen 
Stimmzettel und stellen fest, ob die ermittelte Zahl der Zahl der 
Abstimmenden entspricht. 

 
(4) Für die Mitglieder der Briefabstimmungsvorstände gilt § 74 Abs. 

1 Sätze 1 bis 6, Abs. 2 GLKrWO entsprechend. 
 

(5) Sodann werden die Stimmzettel entfaltet, auf ihre Gültigkeit ge-
prüft und in folgende Stapel gelegt: 
 
1. Eindeutig gültige Stimmzettel (nach Ja- und Nein-Stim-

men getrennt) 
2. Stimmzettel, die nicht gekennzeichnet sind 
3. Stimmzettel, die Anlass zu Bedenken geben. 

 
 

§ 26 
Behandlung der Stimmzettel 

 
(1) Die eindeutig gültigen Ja- oder Nein-Stimmen werden jeweils 

von zwei Mitgliedern des Abstimmungsvorstands unabhängig 
voneinander gezählt. 

 
(2) Der Vorsteher prüft die nicht gekennzeichneten Stimmzettel 

und stellt fest, dass diese mangels Stimmvergabe ungültig sind. 
 

(3) Über Stimmzettel, die Anlass zu Bedenken geben, beschließt 
der Abstimmungsvorstand. Bei Stimmengleichheit entscheidet 
die Stimme des Vorstehers. 
 
 

§ 27 
Ungültigkeit der Stimmvergabe 

 
(1) Stimmzettel sind ungültig, wenn sie nicht gekennzeichnet sind. 

Eines Beschlusses des Abstimmungsvorstandes bedarf es hierzu 
nicht. 

 
(2) Stimmvergaben sind durch Beschluss für ungültig zu erklären, 

wenn der Stimmzettel 
 
1. nicht amtlich hergestellt ist 
2. durchgestrichen oder durchgerissen ist 
3. auf der Rückseite beschrieben oder gekennzeichnet ist 
4. ein besonderes Merkmal aufweist 
5. Zusätze oder Vorbehalte enthält 
6. der Abstimmungswille nicht erkennbar ist.  

 
Das Ergebnis und den Grund für die Gültigkeit oder Ungültig-
keit der Stimmvergabe vermerkt der Vorsteher auf der Rück-
seite des Stimmzettels mit Unterschrift. 

 

§ 28 
Auswertung der Stimmzettel bei verbundenen Bürgerentscheiden 

 
(1) Sind auf dem Stimmzettel mehrere Fragestellungen unter-

schiedlicher Bürgerentscheide einschließlich einer etwaigen 
Stichfrage aufgeführt (verbundene Bürgerentscheide), erfolgt 
die Stapelbildung nach § 25 Abs. 5 und die Behandlung und Aus-
wertung der Stimmzettel nach §§ 26 und 27 zunächst nur im 
Hinblick auf den an erster Stelle genannten Bürgerentscheid. 
Sodann sind die Stimmzettel jeweils neu zu ordnen und auszu-
werten. Bei einer etwaigen Stichfrage erfolgt die Auswertung 
mit der Maßgabe, dass statt der Zahl der gültigen Ja- und Nein-
Stimmen jeweils die Zahl der für einen Bürgerentscheid abge-
gebenen Zustimmungen festzustellen ist. 

 
(2) Der Stimmzettel wird nicht dadurch ungültig, dass der Stimm-

berechtigte gleichzeitig zur Abstimmung unterbreitete Frage-
stellungen in einer miteinander nicht zu vereinbarenden Weise 
beantwortet hat. Die Gültigkeit der Stimmvergabe ist für jeden 
Bürgerentscheid gesondert zu beurteilen. 

 
 

§ 29 
Feststellung, Verkündung und Bekanntmachung des  

Abstimmungsergebnisses 
 

(1) Die Abstimmungsvorstände stellen jeweils für ihren Stimmbe-
zirk nach Auswertung aller Stimmzettel die Zahl der Stimmbe-
rechtigten, die Zahl der Abstimmenden, die Zahl der gültigen Ja- 
und Nein-Stimmen und die Zahl der ungültigen Stimmen fest. 
Für Briefabstimmungsvorstände gilt Satz 1 mit der Maßgabe 
entsprechend, dass die Feststellung der Zahl der Stimmberech-
tigten entfällt. 

 
(2) Finden am Tag der Abstimmung mehrere Bürgerentscheide 

statt (verbundener Bürgerentscheide), sind die Ergebnisse je-
weils gesondert festzustellen. Bei einer etwaigen Stichfrage gilt 
Satz 1 mit der Maßgabe entsprechend, dass statt der Zahl der 
gültigen Ja- und Nein-Stimmen jeweils die Zahl der für einen 
Bürgerentscheid abgegebenen Zustimmungen festzustellen ist. 

 
 

(3) Die vom Vorsteher verkündeten Ergebnisse werden dem Land-
kreis unverzüglich mitgeteilt (Schnellmeldung). Im Übrigen gilt 
§ 87 Abs. 2 GLKrWO entsprechend. 

 
 

(4) Der Abstimmungsleiter gibt das vorläufige Ergebnis der Abstim-
mung unter dem Vorbehalt der Nachprüfung und Feststellung 
durch den Abstimmungsausschuss öffentlich bekannt. 

 
(5) Der Abstimmungsausschuss stellt in einer vom Abstimmungslei-

ter unverzüglich einzuberufenden Sitzung das endgültige Ab-
stimmungsergebnis fest. Er kann rechnerische Feststellungen, 
fehlerhafte Zuordnungen oder unzutreffende Beschlüsse über 
die Gültigkeit oder Ungültigkeit von Stimmvergaben berichti-
gen. 

 
 

(6) Das endgültige Abstimmungsergebnis macht der Abstimmungs-
leiter mit allen Feststellungen in ortsüblicher Weise bekannt. 

 
 

 
ABSCHNITT 6 

Schlussbestimmungen 
 
 

§ 30 
Datenverarbeitung 

 
Für den Einsatz von Datenverarbeitungsanlagen §12 GLKrWO ent-
sprechend. 
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§ 31 
Sicherung, Verwahrung und 

Vernichtung der Abstimmungsunterlagen 
 

Für die Sicherung, Verwahrung und Vernichtung der Abstimmungs-
unterlagen sind §§ 99 Abs. 1 und 2 und § 100 GLKrWO entsprechend 
anzuwenden. 
 
 

§ 32 
Kosten 

 
Der Landkreis erstattet den Gemeinden die bei der Überprüfung von 
Bürgerbegehren und bei der Durchführung von Bürgerentscheiden 
entstehenden besonderen Aufwendungen. Das Nähere kann durch 
vertragliche Vereinbarungen mit den Gemeinden geregelt werden. 

 
 

§ 33  
In-Kraft-Treten 

 
Die Satzung triff am 01.01.2019 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung 
zu Bürgerbegehren und Bürgerentscheid im Landkreis Haßberge vom 
17.12.2003 außer Kraft. 
 
 
 
Haßfurt, 22.10.2018  
 
 
 
Wilhelm Schneider 
Landrat 

 
 

 
III/4-641/3-6 
 
Vollzug der Wassergesetze; 
Antrag von Herrn Klaus Merkel auf Erteilung einer wasserrechtli-
chen Erlaubnis für die Wasserentnahme aus dem Main und aus dem 
Mariaburghauser See zur Beregnung landwirtschaftlicher Nutzflä-
chen; 
Allgemeine Vorprüfung der Umweltverträglichkeit 
 
 
 

B e k a n n t m a c h u n g 
 
 

Mit Bescheid des Landratsamtes Haßberge vom 28.03.1988 erhielt 
Herr Klaus Merkel die Erlaubnis für das Entnehmen und Ableiten von 
Wasser aus dem Main und aus dem Mariaburghauser See für Bereg-
nung landwirtschaftlicher Nutzflächen. Mit Ablauf der Erlaubnis be-
antragte Herr Merkel die Neuerteilung der wasserrechtlichen Erlaub-
nis mit einer Erhöhung der Entnahmemenge auf 250.000 m³/a.  
 
Bei dem Änderungsvorhaben handelt es sich nach § 9 Abs. 2 Nr. 2 des 
Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) i. v. m. Nr. 
13.5.1 der Anlage 1 zum UVPG um ein wasserwirtschaftliches Projekt 
in der Landwirtschaft, einschließlich Bodenbewässerung, mit 100.000 
m³ oder mehr, für die eine allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls vor-
geschrieben ist. Eine UVP-Pflicht besteht, wenn die Vorprüfung 
ergibt, dass die Änderung erhebliche nachteilige Umweltauswirkun-
gen hervorrufen kann (§ 9 Abs. 2 Satz 2 UVPG). Für die Vorprüfung 
bei Änderungsvorhaben gilt § 7 UVPG entsprechend (§ 9 Abs. 4 
UVPG). Es ist daher nach § 7 Abs. 1 Satz 3 UVPG eine Umweltverträg-
lichkeitsprüfung dann durchzuführen, wenn das Vorhaben nach Ein-
schätzung der zuständigen Behörde aufgrund überschlägiger Prüfung 
und unter Berücksichtigung der in der Anlage 3 zum UVPG aufgeführ-
ten Kriterien, erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen haben 
kann, die nach § 25 UVPG bei der Zulassungsentscheidung zu berück-
sichtigen wären. 
 

Die allgemeine Vorprüfung wurde aufgrund der Stellungnahmen des 
Wasserwirtschaftsamtes Bad Kissingen und der Regierung von Unter-
franken als höhere Naturschutzbehörde durchgeführt. Diese hat er-
geben, dass das Vorhaben in Gebieten nach Anlage 3 Ziffer 2.3.1 zum 
UVPG  (SPA- und FFA-Gebiet „Mainaue zwischen Eltmann und Haß-
furt“), Ziffer 2.3.2 (NSG „Mainaue bei Augsfeld), Ziffer 2.3.7 (Biotop 
Nr. 5929-0031 (gewässerbegleitende Vegetation am Main) und Ziffer 
2.3.8 (Überschwemmungsgebietes „Main“) liegt.  
Den naturschutzfachlichen Belangen im Hinblick auf den Schutz des 
Naturschutzgebietes und des SPA- und FFA-Gebietes wird dadurch 
Rechnung getragen, dass die Pumpen mindestens 10 m Abstand zu 
Ufergehölzen und somit zu potentiellen Brutplätzen haben müssen, 
um diese nicht zu beeinträchtigen. Zudem dürfen innerhalb des Na-
turschutzgebietes nur mobile Leitungen errichtet werden. 
Durch die bislang durchgeführten Wasserentnahmen konnten keine 
negativen Auswirkungen auf die Schutzgüter des Naturschutzgebie-
tes „Mainaue bei Augsfeld“ sowie des FFH- und EU-
Vogelschutzgebietes „Mainaue zwischen Eltmann und Haßfurt“ fest-
gestellt werden.  
Der Wasserbedarf für die Bewässerungszwecke wurde vom Amt für 
Landwirtschaft festgestellt. Die beantragte Wassermenge liegt unter 
dem festgestellten maximalen Bedarfswert. Für den Main als wich-
tigstes Gewässer Unterfrankens wurde der „Alarmplan Main“ entwi-
ckelt, um seine gewässerökologischen Verhältnisse zu schützen. Auf-
grund des Alarmplanes ist die Wasserentnahme aus dem Main in Zei-
ten von Wasserknappheit, bei zu hohen Wassertemperaturen oder 
bei niedrigen Abflusswerten einzustellen. Das Wasserwirtschaftsamt 
Bad Kissingen hat aus wasserwirtschaftlicher Sicht der Wasserent-
nahme zugestimmt. 
Für die übrigen Schutzgüter konnte auch keine negative Beeinträch-
tigung festgestellt werden. 
Bei Einhaltung der Nebenbestimmungen der wasserrechtlichen Er-
laubnis wird auch weiterhin nicht mit negativen Auswirkungen ge-
rechnet. Durch die Erhöhung der Entnahmemenge ist mit keiner ne-
gativen Beeinflussung der Umwelt zu rechnen, da für den Schutz der 
Gewässer entsprechende Nebenbestimmungen in der wasserrechtli-
chen Erlaubnis aufgenommen werden. Die Regierung von Unterfran-
ken hat als höhere Naturschutzbehörde ihr Einvernehmen erteilt. Aus 
naturschutzfachlicher und wasserrechtlicher Sicht sind keine erhebli-
chen Umweltauswirkungen zu befürchten.  
 
Für die geplante Entnahme aus oberirdischen Gewässern ist somit 
keine Umweltverträglichkeitsprüfung erforderlich. 
 
Diese Feststellung wird hiermit gemäß § 5 Abs. 2 UVPG bekannt ge-
macht. Sie ist nicht selbständig anfechtbar (§ 5 Abs. 3 UVPG). 
 
Haßfurt, 08.11.2018 
Landratsamt Haßberge 
 
 
Demus 
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Teil  II 

Az. I/2 
 

Satzung zur 5. Änderung der Verbandssatzung des Zweckverban-
des zur Abwasserbeseitigung  
im Raum Eltmann-Ebelsbach 

 
 
Aufgrund Art. 22 KommZG erlässt der Zweckverband zur Abwasser-
beseitigung im Raum Eltmann-Ebelsbach folgende Satzung: 
 

§1 
 
Die Verbandssatzung des Zweckverbandes zur Abwasserbeseitigung 
im Raum Eltmann-Ebelsbach wird wie folgt geändert: 
 
(1)  § 20 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 
 

Die Verbandsumlage wird in der Haushaltssatzung für jedes 
Haushaltsjahr neu festgesetzt. Sie bemisst sich 
 
a) für die Errichtung der gemeinsamen Kläranlage, gemeinsa-
men Sammler und gemeinsamen Zubringerkanälen nach den 
Einwohnergleichwerten (EGW) der Verbandsmitglieder. 
 
b) für Investitionen der gemeinsamen Kläranlage, gemeinsa-
men Sammler und gemeinsamen Zubringerkanälen nach deren 
Errichtung gemäß der Auswertung der durchgeführten Abwas-
seruntersuchungen durch ein anerkanntes Ingenieurbüro. 
 
c) für den Betrieb der gemeinsamen Kläranlage, gemeinsamen 
Sammler und gemeinsamen Zubringerkanälen gemäß der Aus-
wertung der durchgeführten Abwasseruntersuchungen durch 
ein anerkanntes Ingenieurbüro. 
 
Demnach ergibt sich für die Buchstaben b) und c) folgender 
Umlageschlüssel: 
 
  53,1%    für die Stadt Eltmann 

  35,8%    für die Gemeinde Ebelsbach 

    4,7%    für die Gemeinde Breitbrunn 

    5,3%    für die Gemeinde Kirchlauter 

 
d) für die Herstellung des Ebelsbachtalsammlers (§ 4 Abs.2 
Buchstabe i) nach der vom Ingenieurbüro Strunz aufgestellten 
Studie - Lösung 5.3 - vom 14. Januar 1982 

 
 

§ 2 
 
Diese Satzung tritt zum 01.01.2019 in Kraft. 
 
 
 
 
 
Eltmann, 06.11.2018 
 
Zweckverband z. Abwasserbe- 
seitigung i.R. Eltmann-Ebelsbach 
 
 
Michael Ziegler 
Verbandsvorsitzender 
 
 

 
 

Nr. I/2 
EAPl 941/1-11 
 
Vollzug der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern/des Gesetzes 
über die Kommunale Zusammenarbeit 
 
 

Amtliche Bekanntmachung 
 

I. 
 

H a u s h a l t s s a t z u n g  
des Abwasserzweckverbandes 

"Mittlerer Weisachgrund" 
(Landkreis Haßberge) 

für das Haushaltsjahr 2018 
 
Aufgrund des Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt der Zweckver-
band zur Abwasserbeseitigung "Mittlerer Weisachgrund" folgende 
Haushaltssatzung: 
 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird hiermit festge-
setzt; er schließt  
 
im Verwaltungshaushalt 
 in den Einnahmen  
 und Ausgaben mit      68.750,00 € 
und 
im Vermögenshaushalt 
 in den Einnahmen  
 und Ausgaben mit      126.775,00 € 
 
 

§ 2 
 
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß-
nahmen sind nicht vorgesehen. 
 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht 
festgesetzt. 
 
 

§ 4 
 

Entfällt. 
 
 

§ 5 
 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 10.000,00 € festgesetzt. 
 
 

§ 6 
 
Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen. 
 
 

§ 7 
 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2018 in Kraft. 
 
 
Maroldsweisach, 07.11.2018 
Abwasserzweckverband "Mittlerer Weisachgrund" 
 
 
Wolfram Thein, 1. Vorsitzender 
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II. 
 
Die von der Verbandsversammlung am 18.07.2018 erlassene Haus-
haltssatzung für das Jahr 2018 hat das Landratsamt Haßberge mit 
Schreiben vom 30.10.2018 rechtsaufsichtlich gewürdigt. Sie enthält 
keine genehmigungspflichtigen Bestandteile. 
 
Gleichzeitig mit dieser Bekanntmachung ist die Haushaltssatzung 
samt ihren Anlagen bis zur nächsten amtlichen Bekanntmachung ei-
ner Haushaltssatzung (entweder in Papier und/oder elektronisch) im 
im Rathaus, Hauptstr. 24, Zi.-Nr. 11, 96126 Maroldsweisach, öffent-
lich zugänglich zu machen. 
 
 

Haßfurt, 12.11.2018 
Landratsamt Haßberge 
 
Schor 

 

 

 

Landratsamt Haßberge 
Wilhelm Schneider 

Landrat 

 
 

 


